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Blatt 1

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft tiber die Erstellung der steuerlichen
Gewinnermittlung
Wir haben auftragsgemaR die nachstehende steuerliche Gewinnermittlung
Professioneller Mobilfunk e.V.
fur das Geschaftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der steuerrechtlichen
Vorschriften erstellt. Grundlage fiir die Erstellung waren die von uns gefuhrten Aufzeichnungen
sowie die vorgelegten Unterlagen und die erteilten Auskinfte, die wir auftragsgemaf nicht ge-

prift haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngeméaRer Anwendung der Verlautbarung der Bundessteu-
erberaterkammer zu den Grundsatzen far die Erstellung von Jahresabschlissen durchgefahrt.

Hannover, den 04. Marz 2025

erberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover



Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Professioneller Mobilfunk e.V.

Berlin

A. BETRIEBSEINNAHMEN

1. Einnahmen
2. Neutrale Ertrage

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN

B. BETRIEBSAUSGABEN

1. Personalkosten

a) Lohne und Gehalter
b) Gesetzliche soziale Aufwendungen

2. Raumkosten

a) Miete und Pacht
3. Steuern, Versicherungen und Beitrage
4. Werbe- und Reisekosten

5. Verschiedene Kosten

Summe Kosten

SUMME BETRIEBSAUSGABEN

C. BETRIEBLICHER VERLUST

D. STEUERLICHE KORREKTUREN
Hinzurechnungen
1. Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben

a) Sonstige (z.B. Reprasentationskosten)

Summe Hinzurechnungen

E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG

Berlin, den 4. Marz 2025

EUR

238.232,16

1.844,01

102.958,22

19.506,87

Blatt 2

Geschéftsjahr Vorjahr
EUR EUR
211.023,43

1.084,89

240.076,17 212.108,32
240.076,17 212.108,32
98.931,42

19.151,96

122.465,09 118.083,38
6.352,20 7.454,55
3.634,20 2.485,34
106.704,77 80.401,55
6.737,02 20.627,95
245.893,28 229.052,77
245.893,28 229.052,77
5.817,11 16.944,45
63,00 10,60
63,00 10,60
5.754,11 16.933,85



Blatt 3

Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Professioneller Mobilfunk e.V.

Berlin

Ubertrag

Konto

4000
4002
4005
4925

7110

6020
6030
6036

6110
6120

6310
6318

6400
6420
7650

6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6630
6631
6640
6645
6650
6660

Bezeichnung

Einnahmen

Mitgliedsbeitrage

Weitere Einnahmen Werbung
Umsatzerldse neue Mitglieder 2024
Ertrdge aus abgeschriebenen Forderg.

Neutrale Ertrage
Sonstiger Zinsertrag

Léhne und Gehalter

Gehalter

Aushilfsléhne

Pauschale Steuer fur Minijobber

Gesetzliche soziale Aufwendungen
Gesetzliche Sozialaufwendungen
Beitrage zur Berufsgenossenschaft

Miete und Pacht

Raumkosten - Veranstaltungen & Sitzungen

Miet- und Pachtnebenkosten

Steuern, Versicherungen und Beitrage
Versicherungen

Beitrage

Kapitalertragsteuer u. Solidaritatszus.

Werbe- und Reisekosten
Medienkooperation/Werbematerial
Veranstaltungs-/Werbekosten Foren
Fachbereiche Breitband/Leitstellen
Internethosting und Online-Marketing
Kommunikation & Publik Affairs

25 Jahre PMeV

PMeV-Jubilaumsheft
Pressemeldungen

Lobbying

Unterstltzung durch weitere
Repréasentationskosten

Zoom

Bewirtungskosten

Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben
Reisekosten Arbeithehmer
Reisekosten AN Ubernachtungsaufwand

Geschéftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR
221.378,00 205.785,00
3.000,00 0,00
13.854,16 5.208,32
0,00 30,11
238.232,16 211.023,43

1.844,01 1.084,89

96.593,42 92.566,62
6.240,00 6.240,00
124,80 124,80
102.958,22 98.931,42

19.034,88 18.840,54
471,99 311,42
19.506,87 19.151,96

6.352,20 0,00
0,00 7.454,55
6.352,20 7.454,55

427,70 427,70
2.720,15 2.065,00
486,35 7,36-
3.634,20 2.485,34

46,40 300,00
12.994,01 8.292,62
672,50 4.234,98
4.558,90 6.336,27
22.561,93 22.310,40
19.213,11 0,00
11.304,77 0,00
312,00 85,00
31.416,00 31.416,00
1.178,10 0,00
235,62 2.217,07
0,00 400,23
750,70 4.178,00
63,00 10,60
47,38 0,00
668,66 146,00
106.023,08- 79.927,17-
107.624,68 84.085,05



Blatt 4
Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Professioneller Mobilfunk e.V.

Berlin
Geschéftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Ubertrag 107.624,68 84.085,05
106.023,08- 79.927,17-
Werbe- und Reisekosten
6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 681,69 474,38
106.704,77 80.401,55
Verschiedene Kosten
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 737,20 678,73
6800 Porto 1.189,42 694,08
6805 Telefon 0,00 45,96
6815 Bulrobedarf 217,05 907,93
6821 Fortbildungskosten 126,00 0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten 3.650,68 3.650,68
6827 Abschluss- und Prifungskosten 0,00 1.690,13
6828 Strategieberatung 0,00 12.114,00
6830 Buchfuhrungskosten 502,69 584,09
6850 Sonstiger Betriebsbedarf 35,18 0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 278,80 262,35
6.737,02 20.627,95
BETRIEBLICHER VERLUST 5.817,11 16.944,45
Sonstige (z.B. Reprasentationskosten)
6645 Nicht abzugsfahige Betriebsausgaben 63,00 10,60

STEUERLICHER VERLUST nach & 4 Abs. 3 E— —_—
EStG 5.754,11 16.933,85



Blatt 5
Kontennachweis zur Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Professioneller Mobilfunk e.V.

Berlin
Geschéftsjahr Vorjahr
Konto Bezeichnung EUR EUR EUR
Finanzanlagen

850 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft 25.000,00 25.000,00

Sonstige Konten
1462 Portokasse 0,00 9,35
1800 Deutsche Bank (# 0631 200 00) 24.766,89 11.932,31
1820 BMW Bank 90.865,84 109.508,18
2010 Ergebnisvortrage 146.449,84- 163.394,29-
30.817,11- 41.944,45-

5.817,11- 16.944,45-
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fur Vertrdge zwischen Wirtschafts-
priferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer genannt) und
ihren Auftraggebern Gber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrédge, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaBiger Berufsaustibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
Ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
versténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Bercksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auBer bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprufer
alle fiir die Ausfiihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfiihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstéande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftspriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftspriifer bestimmten Form zu bestéatigen.

4. Sicherung der Unabhéngigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu Gibernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafigebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mundliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestéatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers auBerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information tber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fur den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fur den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Maéngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der
Nacherfillung kann er die Vergiitung mindern oder vom Vertrag zurick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dartiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjéhrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegentiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprufer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach Mallgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, tiber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstétigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprifers,
insbesondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
priifer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrlassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schéaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, geméaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegenuber dem
Wirtschaftsprufer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprufer be-
stehenden Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
rckzuftihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unbertihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuléssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklarun-
gen, einschliel3lich E-Bilanzen, fiir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fur die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehoérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprtfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergiitung anzuwen-

den ist, kann eine hdhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fur

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, BetriebsverduRerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Tatigkeit tibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fur die vollstdndige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tiber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlusselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebuihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergiitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert fur/ Licensed to: FIDES Treuhand GmbH & Co. KG | 4305293




Mit Aufbereitung der Jahresabschluss-Auswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ (Einführung voraussichtlich ab April 2018) zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.



Die Erzeugung eines XML-Datensatzes aktivieren Sie im Dialog „Ausgeben-Jahresabschluss“ in den Eigenschaften unter „Umfang und Varianten“.
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